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Anfrage gemäß Geschäftsordnung "Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS)" 

                                                                                                                                                                             

 

 

Sehr geehrter Herr Gawlik, 

 

Ihre Fragen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beantworte ich wie folgt: 

 

1. Mit welchen konkreten Maßnahmen bekämpft die Stadt Burgdorf vom Eichenprozessionsspinner 

ausgehende Gesundheitsgefahr? 

 

Wenn ein EPS-Fall durch Mitarbeitende des Bauhofs bestätigt wurde, werden als Sofortmaßnahme Warn-

schilder im Bereich der befallenen Eichen aufgestellt. Auf Kita-Geländen oder Schulhöfen wird der Bereich 

zusätzlich in der Regel mit einem Bauzaun bis zur mechanischen Bekämpfung abgesperrt. Fußwege werden 

ggf. gesperrt. 

 

Die anschließende Bekämpfung erfolgt möglichst zeitnah durch eine Fachfirma, die die jeweiligen Bäume 

und Nachbarbäume der gleichen Art untersucht und vorhandene Nester absaugt und in einem Spezialbe-

hälter der Verbrennung auf einer geeigneten Deponie zuführt.  

 

In Bereichen mit wenig Fußgängern und Radfahrern, z.B. in der freien Landschaft an Feldwegen, werden 

lediglich Warnschilder mit dem Hinweis auf die Allergiegefahr aufgestellt. Eine Bekämpfung der Nester 

und Raupen erfolgt hier nicht. 

 

In 2025 wurden zwischen 22.05.2025 und 28.07.2025 insgesamt 14 Verdachtsfälle von EPS bestätigt. Der 

EPS wurde an 8 Standorten bekämpft. 

 

 

2. Orientiert sich die Stadt Burgdorf hierbei an der "Handreichung für die kommunale Praxis", die u. A. 

vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales Gesundheit mit Bezug zum Eichenprozessionsspin-

ner herausgegeben wurde? 

 

Ihre Nachricht vom: Ihr Zeichen: Mein Zeichen: Datum: 

14.07.2024  28-Vol 06.08.2025 

 

Serv icebetr iebe Bauhof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr 

Mario Gawlik 
Vorsitzender der FDP- Fraktion 



Seite 2 meines Schreibens vom 06.08.2025 

 

 

Die erwähnte Handreichung ist bekannt. Die beschriebene Vorgehensweise entspricht in weiten Teilen den 

Empfehlungen der Handreichung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

(Kugel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


